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Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich 

tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr  

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES) 
 

 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 16 

des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FwG) in der jeweils gültigen Fassung hat 

der Gemeinderat der Gemeinde Zell u. A. in seiner Sitzung am 09.11.2023 folgende Satzung 

über die Entschädigung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen, die mit 

Änderungssatzung vom 13.02.2025 geändert wurde: 

 

 

§ 1  

Entschädigung für Einsätze 

 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für die Einsätze 

auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall nach einem einheitlichen 

Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 14,00 €. 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeitlichen Inanspruchnahme 

(gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der 

Einsatzbereitschaft einschließlich angeordneter Ruhezeiten) zugrunde zu legen.  

Angefangene Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet.  

(3) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige der Gemeindefeuerwehr 

Anspruch auf einen als Aufwandsentschädigung gewährten Erfrischungszuschuss (§ 16 

Absatz 1 Satz 4 Feuerwehrgesetz). Dieser wird in Naturalien gewährt.  

(4) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 2 aufeinanderfolgenden Tagen werden der 

entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt 

(§ 16 Abs. 4 Feuerwehrgesetz). Der tatsächliche Verdienstausfall ist durch eine 

Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. Selbstständige, Gewerbetreibende oder 

freiberuflich Tätige haben geeignete Unterlagen zur Feststellung des Verdienstausfalles 

vorzulegen. 

(5) Mit den festgesetzten Entschädigungen sind alle Ansprüche auf Erstattungsleistungen, 

auch solche nach SGB VI, abgegolten. 

 

§ 2  

Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge 

 

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen wird auf Antrag dem ehrenamtlich 

tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Zell u. A. der entstehende Verdienstausfall 

und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt. Soweit kein Anspruch nach 

Satz 1 besteht, wird eine Fahrkostenerstattung und Tagegeld in entsprechender 

Anwendung des Landesreisekostengesetzes gewährt.   
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(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Aus- und Fortbildungslehrgangs vom 

Unterrichtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf volle 

Stunden aufgerundet.  

(3) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Gemeindegebiets erhalten die 

ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädigung nach 

Abs. 1 eine Erstattung der Fahrkosten der 2. Klasse oder eine Wegstecken- und 

Mitnahmeentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz in seiner jeweils gültigen 

Fassung. 

 

 

§ 3  

Zusätzliche Entschädigung 

 

Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und Fortbildung tätigen Angehörigen der 

Feuerwehr und die, die durch andere Tätigkeiten als in der Aus- und Fortbildung über das 

übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung gem. 

§ 16 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes als Aufwandsentschädigung pro Jahr:  

 

1. Kommandant  600,00 € 

 

2. Kommandant-Stellvertreter  400,00 € 

 

3. Für weitere Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die durch andere Tätigkeiten als in der 

Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten (z. B. 

Gerätewart, Fahrzeugwart, Jugendwart, Kleiderwart, Kassierer, Schriftführer, …), erhält 

die Freiwillige Feuerwehr Zell u. A. einen pauschalen Aufwendungsersatz in Höhe von 

3.600,00 €. Der Kommandant und der Feuerwehrausschuss entscheiden über die 

Verteilung dieser Aufwandsentschädigung an die einzelnen Funktionsträger.  

 

§ 4  

Entschädigung für haushaltsführende Personen 

 

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 

Feuerwehrgesetz), sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als 

Verdienstausfall das entstandene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und 

Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von mehr als 2 aufeinanderfolgenden Tagen wird 

neben der Entschädigung für die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 10,00 € je Stunde 

gewährt.  

 

§ 5 I 

Nkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr (Feuerwehr-

Entschädigungssatzung – FwES) vom 23.10.2014 außer Kraft. 

Die Änderungssatzung vom 13.02.2025 tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft. 
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Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 

Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 

innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 

Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 

soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

 

Zell u. A., 13.02.2025 

 

 
 

      -Flik -  

Bürgermeister 


